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 Covid-19  
Aktuelles und Highlights 
 
In seiner Sitzung am 7. Mai 2020 beschloss das 
Ministerkabinett, die Dauer des Notstands bis 
zum 9. Juni 2020 zu verlängern und gleichzeitig 
Beschränkungen schrittweise zu lockern und 
einige Verbote aufzuheben. 

Ab dem 12. Mai 2020 werden eine 
Reihe von Beschränkungen in den Bereichen 
Bildung, Sport, öffentlicher Verkehr und 
verschiedene Veranstaltungen aufgehoben. Bei 
einem gegenseitigen Abstand von zwei Metern 
und unter Berücksichtigung aller anderen 
Sicherheitsmaßnahmen sind ab dem 12. Mai 
2020 Versammlungen der Gruppen von bis zu 
25 Personen sowohl im Innen- als auch im 
Außenbereich zulässig. Darüber hinaus können 
weiterhin alle Geschäfte in Einkaufszentren 
ausnahmslos auch an Wochenenden geöffnet 
haben, und es wird möglich sein, Touristen-
reisen innerhalb der baltischen Staaten zu 
organisieren. Darüber hinaus besteht nach der 
Rückkehr von einer Reise innerhalb der 
baltischen Staaten keine Verpflichtung mehr, 14 
Tage Selbstisolation am Wohnsitz einzuhalten. 
Das Ministerkabinett hat außerdem be-
schlossen, den Abschnitt über die Pflicht, sich 
der ausländischen Geschäfts- und Dienstreisen 
soweit wie möglich zu enthalten, aus der 
Verordnung zu streichen, jegliche Geschäfts- 
und Dienstreisen sind jedoch nach wie vor mit 
der lettischen Investitions- und Entwicklungs-
agentur abzustimmen. 

ÄNDERUNGEN DES COVID-19-GESETZES 

Darüber hinaus hat das lettische Parlament 
(Saeima) eine Entscheidung über mehrere 
Änderungen des Gesetzes „Über Maßnahmen 
zur Verhütung und Bewältigung nationaler 
Bedrohung und deren Folgen aufgrund der 
Verbreitung von Covid-19“ getroffen, in denen 
Folgendes festgelegt ist:  
 
– Unternehmer, die Spenden zur Minderung der 

Auswirkungen der Verbreitung von Covid-19 

                                                        
 
1 Das Programm für verstärkte Zusammenarbeit 
ist eine neue Form der Zusammenarbeit mit 
Steuerpflichtigen, die vom Staatlichen 
Finanzamt umgesetzt wird. Im Rahmen des 
Programms werden die Steuerpflichtigen 

geleistet haben, sind berechtigt, laut Vor-
schriften des Artikels 12 des Körperschaft-
steuergesetzes den festgelegten Betrag der 
Spenden, die nicht zur Körperschaftsteuer-
bemessungsgrundlage des Steuerzeitraums 
gehören, bis zum 31. Dezember 2020 um 
weitere drei Prozentpunkte vom Gewinn des 
vorherigen Berichtsjahres nach Steuern zu 
vergrößern; 

– ein Arbeitgeber, der die Kriterien für einen 
Teilnehmer des Programms für verstärkte 
Zusammenarbeit1 erfüllt und von der durch 
Covid-19 verursachten Krise betroffen ist, 
kann bis zum 31. Dezember 2020 die 
Stillstandentschädigung des Arbeitnehmers 
auf 70 Prozent des an den Arbeitnehmer 
auszuzahlenden Gehalts, jedoch nicht 
weniger als das monatliche Mindestgehalt 
reduzieren, sowie dem Arbeitnehmer den 
noch nicht in Anspruch genommenen  bezahl-
ten Jahresurlaub unabhängig von den Wün-
schen des Arbeitnehmers zu gewähren; 

– bis zum 31. Dezember 2020 kann im Tarif-
vertrag im Falle eines vorübergehenden 
Produktionsrückgangs Teilzeitarbeit festge-
setzt werden, in jedem Fall darf die Höhe des 
Arbeitsentgelts jedoch nicht unter dem 
monatlichen Mindestlohn liegen; 

– Arbeitnehmer, die diesen Änderungen nicht 
zustimmen, dürfen ihr Arbeitsverhältnis ohne 
Einhaltung der einmonatigen Kündigungsfrist 
kündigen. Darüber hinaus ist dem Arbeit-
nehmer je nach Dauer des Arbeitsverhält-
nisses eine Abfindung in Höhe von einem, 
zwei, drei oder vier monatlichen Durch-
schnittsverdiensten auszuzahlen.    

ÄNDERUNGEN DER GEWÄHRUNG VON 
STILLSTANDENTSCHÄDIGUNGEN 

Am 7. Mai erließ das Ministerkabinett eine 
Verfügung zur Änderung der Verordnung Nr. 165 
vom 26. März 2020 „Verordnung über Arbeit-
geber, die von der Covid-19-Krise betroffen sind 
und Anspruch auf Stillstandentschädigung und 

bewertet und diejenigen Steuerpflichtigen, die 
einen guten Ruf haben und ordentlich Steuern 
entrichten, genießen verschiedene Vorteile. 
(https://www.vid.gov.lv/lv/padzilinatas-
sadarbibas-programma-1) 

https://www.vid.gov.lv/lv/padzilinatas-sadarbibas-programma-1
https://www.vid.gov.lv/lv/padzilinatas-sadarbibas-programma-1
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Steuerstundung auf bis zu drei Jahren haben", 
nachstehend Verordnung. Am 14. Mai 2020 hat 
das Ministerkabinett die Verordnung erneut 
geändert und Änderungen hinsichtlich der 
Kriterien für die Gewährung der Stillstand-
entschädigung sowie der Frist der Beantragung 
festgelegt. Die Verordnung in ihrer aktuellen 
Fassung, die am 16. Mai 2020 in Kraft tritt, sieht 
unter anderem Folgendes vor:  
 
– um beurteilen zu können, ob die Arbeitneh-

mer des Arbeitgebers die Stillstandentschä-
digung für Mai oder Juni 2020 erhalten 
können, soll geprüft werden, ob im jeweiligen 
Monat die in der Verordnung festgelegten 
Kriterien für die Verringerung des Ein-
kommens im Vergleich zum Durchschnitts-
einkommen im Jahr 2019 vorliegen. Wenn sich 
das Einkommen des Arbeitgebers im Mai 
2020 verbessert hat, wodurch kein Rückgang 
des Einkommens in dem in der Verordnung 
festgelegten Ausmaß mehr festgestellt wer-
den kann, wird dem Arbeitgeber die Gewäh-
rung einer Stillstandentschädigung verwei-
gert; 

– der Stillstandzeitraum, für den Arbeitgeber 
die Stillstandentschädigung beantragen 
können, ist vom 14. März 2020 bis 30. Juni 
2020 festgesetzt; 

– der Antrag auf Stillstandentschädigung für 
April 2020 kann ausnahmsweise spätestens 
bis zum 20. Mai 2020 eingereicht werden; 

– weiterhin soll der Antrag auf Stillstand-
entschädigung bis Ende des laufenden 
Monats eingereicht werden: für Mai – vom 1. 
bis 31. Mai, für Juni – vom 1. bis 30. Juni. 
Weiterhin wird es ist nicht möglich sein, die 
Stillstandentschädigung für den Vormonat zu 
beantragen; 

– Arbeitnehmer, die neben ihrem Arbeitsver-
hältnis eine wirtschaftliche Tätigkeit aus-
üben, haben ebenfalls Anspruch auf die 
Stillstandentschädigung, sofern die Einkünf-
te daraus 430 Euro pro Monat nicht über-
schreiten; 

– Personen, die während des Stillstands aus 
dem Elternurlaub zurückkehren, können 
ebenfalls die Stillstandentschädigung erhal-
ten; 

– wenn Stillstand unterbrochen wird, ist der 
Arbeitgeber verpflichtet, davon das Staat-
liche Finanzamt unverzüglich zu benachrich-
tigen. Für wissentlich falsche Angaben kann 
eine Strafe von bis zu dreihundert 
Geldeinheiten (1500 Euro) verhängt werden; 

– um sicherzustellen, dass die Unterstützung 
auch diejenigen Arbeitnehmer erhalten, 
deren Arbeitgeber einem der in Ziffer 12 der 
Verordnung genannten Kriterien unterliegt, 
die den Anspruch auf eine Stillstandentschä-
digung ausschließen,  können künftig auch 
diejenigen Arbeitgeber, die die Stillstand-
entschädigung gemäß Ziffer 12 der Verord-
nung nicht erhalten können, einen Antrag 
stellen, um sicherzustellen, dass dessen 
Arbeitnehmer die Stillstandentschädigung 
erhält. Um dies sicherzustellen, wird das 
Finanzamt im Falle der Verweigerung der 
Stillstandentschädigung die staatliche 
Sozialversicherungsagentur informieren, die 
dann die Möglichkeit der Gewährung der 
Stillstandentschädigung und die Höhe der 
Leistung weiter einschätzt. 
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